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„Missionen VO  5 christlichen Lalen dorthin schicken, die der Religion WIT. iHensichtlich hat niemand die Pflicht
M' Lebens- und AÄArbeitsı  llieu leben und schaffen es IUn weil n1eMaAaNnd es tiun kann

N: die wahrhaft christlicher Gärstoff S1in.d ber W .aıs 1E Kirche und 1hre Diener denen d1ıe Seel-
S11 sS1nd? Und können: ı das C171 wWwWenn S'LE N1C. UTrC. obliegt betrifft kann: die 1NNnen. gestellte Aui-
das Priestertum ihrer Priester gefördert un gabe: nıcht erfüht: Werden! Wenn dıe Arbeit N1C planvoll
gelstlich genährt werden? vertiel und kräftig usammengefaßt WITd
uch hl1er 1eser Oorge die 1Le1s die für das Die S5Seelenhitten INUuUsSsSen das mehr denn: empfinden
ChristentumJ: und UTNC die Anwesenheit VO|  ; 551e brauchen. einander. Es ıst notwendig, daß ECINLIG'EC
Aktivisten und Aktivistinnen die der Priester sStutzt unter iıhnen für diese Oder TE Aufgabe, IUr d1iesen
christlichen Leben emporgehoben werden sSOolLlen INUSSeN OderTr IL  n Sektor besonders kompetent SINd. Diese Spe-
WI1TLI wesentliche Richtung uUuNseTeEeTr gegenwaäartiigen zialısten INUsSsSen VO  } den, anderen als wertvolle
Seelsorge sehen betrachtet werden m1ıt denen brüderlich ZUSaAaIMNTMM ECENZU-

Schließlic können dıe Seelenhirten der eutigen arbeıten YJanz besonderts 1} 1LTem Interesse: liegt
Situation, VOTL der. eutigen Aufgabe nicht umhin, das Auf jeden Fall d1e Seelenhirten eCMEINSAM ÜUber
Bedürfnis vA iühlen, sıch mıteinander verständigen, die TeNzZenN ihrer Pfarre A1InNaus die Situation. lihrer Jäu-
nZusammenzuschließen un'd ihre Gedanken und Be- igen EeLNEIM Lebens- Oder Arbeitsmilien £1NeInN
muüuhungen mehr und mehr Übereinstimmung wichtigen Zentrum Oder CULITLEIT untersuchen S1ie
bringen. MUuUuSsSSen aıch gegeNse1l1g Informl1eren eIMEINSaAAM en1-
Es 1st uNns SCHhON klar geworden daß IUr NSCTE \eMN- schließen Un Maßnahmen fassen: geINEC1NSamM E1WMNE Aktıon
Wärtligen Übel d1ie sowohl physischer WI1e moralischer, durchführen, deren ETTOLG S:1E GEMELNSAM SPuTrTen werden
Sozlaler und. religiöser SInNd IU UrCcC E 11Ve vielfache Diese aktive Form der priesterlichen Brüderlichkeit 1st
Aktion Heilung geben kannnı die gleichzeitig Bereich zweifellos 110€ esonders Iiruchtbare ichtung UNS@T:*
der Politik der Wirtschaft der Erziehung, der Moral un gegenwaärltligen Seelsorge

Die Kirche den Ländern

nungsverschiedenheiten setiztien, Nn1C erTtüllt In Se1NemMChronik des Kirchenkampfes 1  > Osten
Fastenhirtenbrief SChrel der ETrzbischof VO  - Tlau, MSdOgT
Czapik „Betet für die, die Sschwerer Zeit lhren lau-Nationalkirche Ungarn gescheiter
ben Christus bewahrten un standhaft blieben
eie ber auch für die, deren Glauben wankte der dieNur 12 VO.  b den 5000 katholischen Priestern Ungarns

haben sSıch se1t der Verhaftung VO  >} Kardinal Mindszenty Feinden uUuNnseres Glaubens und uUuNseIeT Kirche OI
ihren Primas erhoben Die Kommunisten hatten den sind Ich sende mMe1iınen 5Segen allen, die IN1Tr

Sıch der Hoffnung iıngegeben, der TÜ den S11 vertraut SINd den Getreuen ebenso WI1e den Ungetreuen
Der gesamite Hirtenbrief des Erzbischofs konnte UrcCZusammenhang m17 den Budapester Prozessen auf den

Klerus: ausüubten würde genügen um e1in€e lationalkitrtche den noch bestehenden katholischen „Magyar Kurler“ Vel-
offentlicht werden Drei der ungarıschen ischöfe, der1NSs en ruifen S1e nahmen den abgefallenen Geist-
Stellvertreter des Primas, Erzbischof Toß Kaloczalichen Varga als aup dieser Kirche USS1C un.:

die 1SCHOie VO  - Veszprem un Steinamangergewährten SC1NEeT Tropaganda diem VO ınm geQTUN-
eien „Das Kreuz ede Unterstützung Aber abge- sind augenblicklich erkran. Der 1sSt offen, daß
sehen VO  3 den exXxkommunizierten Priestern hat die S1Ee iıhre AÄAmter Kürze: wleder aufnehmen: können:
Bewegung argas bisher keinen Anklang gefunden ber ardına Mindszenty wurde die Nachricht verbrel-

Anläßlich des goldenen Priesterjubiläums Papst Pius tel daß die Regierung i1hm besondere Vergünstigungen
» konnte der ungarische Episkopat UrcC seinen Wort- der Haft gewähre Diese Nachricht wird VO  w} Osser-
führer Erzbischof Czapik VO.  b rlau, Offentlich valore Romano“ kategorisch dementiert „Entgegen al-
Ireue aussprechen „uUuNserImM überlieferten katholischen lem, Was udapest Dehauptet WI1Ird”, schreibt das
Glauben, der keinerlei chwanken gekannt hat un! ALST Nn1Cc wahr, daß der ardına sSıch bevorT-
SecIe Treue ZU aps die dessen Ausdruck iıst Wir blei- zugtien Behandlung erireut Die edingungen, unter de-
ben mıt dem des eiligen aters verbunden un 1E  3 die Bewohner des Untergeschosses Gefängnis
wollen STIEeis Qus all ANSsSern Kraiten die Ireue bewahren, eben, sinıd dle schlechtesten; die INd.  . Sıch vorstellen
die un!  N die Einheit der Kirche bindet“* kann ardına Mindszenty befhindet Sich Nnoch
Das katholische Volk Ungarn bewahrt 1Ne muster- Souterrain. des Untersuchungsgefängnisses der Buda-
gültige Einigkeit un erlebt miıtten der Verfolgung pester Staatspolizei ach erichten ungarischer Flücht-

rühling des religiösen Lebens Die Kirchen sSind linge, die Wien: eingetroffen :SVii'lld‚ 1ST der aft
überfüllt und: der Empfang der akramente: USst auf E1NEe ungenentzündung erkrankt Die Angelegenheit S@1-
bisher noch N1€e erreichte ohe gestiegen 1e5s Prozesses wird nunmehr auft Antrag VO Bolivien und

Die 1SChHoOo{ie en die Erwartungen, welche die Kom- Austszalien die Vollversammlung der beschäftigen
munısten auft ihre wieder laut verkündeten Me1- Die Vereinigten Staaten un'd England haben UTE Neue

359



X

%r  %r
K  n Ka

Noten Ungarn die Verletzung des Friedensvertrages sich damit einverstanden erklären, daß der Vatikan bei
festgestellt un Konsequenzen angedroht allen künftigen Verhandlungen ausgeschaltet werde

Die Verstaatlichung der Schulen mMacC. rasche Fort-e  &,
schrıtte In äahren sind W1e „La Te BelgiqueKulturkampfgesetz Bulgarien fährt die Ordensleute aQus den Schulen ausgeschlossen
und Böhmen Staatsangestellten ernannt wordenIn Bulgarien 1sSt eln Religilonsgesetz Ta getretien, „Technische Schwierigkeiten“ machen mehrdas WI1T diesem 361 wiledergeben ezZze1lC

für SE1INEeN els S1n.d die orte, miıt denen der uDbBben-
Fällen die Laisierung der Schulen notwendig. 120 Priıester
sSind Hafrt, W1e Erzbischof Beran bel seinem Interviewmiıinıster Kolaroff die Vorlage Parlament begleitete

Die Nn Autorität der bulgarischen Volksrepublik
mitteilte Der Pressefeldzug die Kirche wird fort-
gesetzt. Im März wurde neben dem Vatikan auch derliegt beim olk Dlie Kirche 1ST der 5Souveränltät des

olkes unterworien S1Ee untersteht der Verfassung Ihre CIdgeNeE Episkopat Zusammenhang mıt en Husfeiern
scharf angegriffen, und wurde sehr übel JENOMMEN,Bediensteten unterliegen den Gesetzen und SINnd gehal-

ten, die bestehende gesellschaftliche Ordnung un die
daß allein ZU. Jahrestag der kommunistischen acht-
übernahme keine Glückwunschbotschaft gesandtgutien Sıtten des olkes eiraCc ziehen Die letz-

teren charakterisierte als gleich ara „VOoNn fIort- ahrend ‚us Prag VO  } erhontien JTeilnahme des
Volkes kirchlichen Leben berichtet wırd cheintrittlichen ILdeen hinsichtlich der Säkularisation der

Ehe: der Emanzipation der Frau und diem wissenschaft- Lande: Kommunisten e1N:! ge W1SSe In  TaUlon ka-
tholische V ereinigungen und Bericht des „Ca-lichen Geist der Erziehung der Jugend“ SpTIra| Es

könne „keiner religiösen Organisation gestalttet werden, tholic Herald (25 49) zufolge selbst die Priester-
und den Klertrus gelungen SsSelın S0 hat derSich die Erziehung der Jugend einzumı1ıschen ! und

diese dürfe n1ıc nach Konfessionen getrenn werden er katholischer Kirchenangestellter dıe Entfernung
aller undemokrTatischen Mitglieder dies Klerus gefordertWas nach dem Willen der Gesetzgeber VO  } der Religion

noch übrig bleibt bis S1E mi1ıt der zunehmenden „W1SSEeN- und Brünn hat e1IN: nıcht näaher genann'te „Organisa-
WOoN VO.  H Priestern! alle Mitglieder ausgeschlossen dieschaftlichen Entwicklung der Volksmassen VO  w} selbst

verschwindet das 1st die Gewissensfreiheit des NNeren dem Staait eindlich gegenüberstehen S0 cheint SICh deTt
Klerus der schwlerigen S1ıtuation befinden allen,Menschen, die INa  m} nıcht unterdrücken kann, und die

Kultusfreiheit engsten Sinne des OTrTies die MÖg- selbst den ausgesprochen irommen kirchlichen rgani-
lichkeit ZUTC Abhaltung VON Gottesdiensten Vielleicht 1sSt sationen mit kommunistischen Agenten @C  en Z 1{1 U'5-

uch das schon 110e günstige Beurteilung, nachdem SCH dıe sıch als gute atholiken tarnen,
(jesetz ausdrücklich el daß die Beobachtung

der bürgerlichen Pflichten den Vorrang hat und uch die Todesstrafen un Anklagen Olen
Dogmen un Gesetze der Kirche den Staatsgesetzen -
gepaßt SC1N MuUuSsSsen Der kommunistische aa wird WIe Die Verschärfung der Spannung Polen Laufe des
„Osservatore Romano (26 49) schrei1bt, „m1t onats MAÄäTz wıird Eigenbericht VO  > „1ı1hne TDa-
theologischen Ün  107 betrau Diese WIird dem blet“ (2 49) mıt folgenden Worten charakterisiert

„Bis Jetz führte das Regime SC1INENH systematischen KampfGesetz durch 111 bis 111S einzelne gehendes Anunft-
SI  ts- un-: Interventionsrecht des Staates über die KIir- die Kirche mıt indirekten Methoden, ber jetz
Cchen! wirksam gemacht Von besonderer Bedeutung en die kommunistischen Behörden Sich ZU Frontal-
für die katholische Kirche 1ST die Bestim Uung, daß alle angriff entschlossen.“
Religionsgemeinschaften nationale Verein £e1in Nnfang -Maärz wurden WwWwel Priester gen morTalischer
MusSsen und keinerlei Verbindung m1L dem Ausland Nna- Unterstützung der Untergrundbewegung ZU. ode Uu1-
ben dürfen, wWwWenn S1e HN1G VO:  i Fall Fall W: die teilt, fünf andere AJen sonstiger ergehen den
Regierung genehmigt un überwach 1ist aa langjährigen Gefängnisstrafen Ihre Prozesse
Noch bevor das Gesetz Ta irat beendete die bul- boten das übliche Bild Einer der Angeklagten Sag
garısche Regierung die Tätigkeit der Apostolischen De- habe der Untersuchungshaft eingesehen, daß eln

legation Sofia, indem der Außenminister HI® E1n Verbrechen und 1Ne moralische Unterstützung der W1-
Schreiben Unterstaatssekretär Montini Februar derstandsbewegung 5el1, daß die Beichte ihrer Mit-
Z Äusdruc brachte, daß die Regierung deren Misslon glieder gehört abe Er strengste Strafe un
als endgültig erfüllt betrachte, nachdem durch die Ver- WaTrne Mitbrüder, das Gleiche tiun
fassung für alle Konfessionen VO. Rechte und Frel- Ein klares 1C auf die Entwicklung der inge WIT: 1E€
heiten gesichert Unterredung, die MArTz zwischen Minister Wolskı

un d Bischof Choromanski VON Lublin, dem ekreiar der
Bischofskonferenz, stattgefunden hat. Wolski gab VOTL, die

Gescheiterte Verhandlungen der Tschechoslowakei Bedingungen Iür Modus vivendi‘zwischen aa
un Kirche darlegen wollen, ET tat 1es ErT-

AÄAus der TIschechoslowakei erfahren W.ITI durch ein Nier- klärung, die nichts anderes enthält als 11Ne€e Häufung VON
VIECW, das Erzbischof Beran VO  5 Prag MärTz dem Beschuldigungen den Episkopat. Er wart de B1i-
International News Service gewährte, daß dle Ver- schöfen VOT, S1Ee SiuUutiztiten ihrer Gesamtheit diejen1ıgene handlungen zwischen aa und Kiırche gescheiter ihrer Amtsbrüder, die unter religiösen Vorwänden die

Der aa habe gefordert die Kirche So dem CHs Offentlichkeit den aa ufwühlten, kriminelle
wartlıgen Regime ihre Loyalität versprechen, die DUspen- Gruppen amerıkanische Agenten begünstigten un
S1ON des Ministers Plojhar wilderrufen, weıleren VOT allem Mißbrauch miıt der Jugenderziehung rieben
Verstaatlichung kirc  i1chen Eigentums zustiimmen Uun-: Die Kirche gewähre der Widerstandsbewegung Eingang

a
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ihre ReihenUun!: leiste dem deutschen Chauvinismus 200 000 Litauer verschleppt An ihre Stelle kamen Mon-

hinsi  ich der Westgebiete OTISCAHAU Diejenigen Bi- golen und Russen als Siedler 11S$ Land die jJetz schon
schöfe, dile ergebene Diener der Nazis GEeEWESEN T, die Hälfte der Bevölkerung ausmachen Land und Volk
Msgr Adamskiı Kattowitz und MSOQT. Kaczmarek csehen der Vernichtung enigegen
Kielce) aten sich jetz' besonders den aa her-
VOT Die Regilerung WO die TrTeilnNel der Religion NIG Lateinische Seelsorge der SowjJelt MNIoON
antasten werde aber staatsfeindliche Tätigkeit nicht län-
ger dulden Nur wenn die kirchliche Autorität VOollstian- Die Seelsorgstätigkeit VOXN Father Laberge MoOs-
dig darauf verzichte, könnten die Beziehungen zwıschen kanu worTrüber die „Herder-Korrespondenz VOILGEN
dem aa und ihr sıch besser gestalten Konkrete FOorT- eft (3 Jhg Heft 305) berichtete, hat NI adI-
derungen tellte Wolski ferner bezug auf 1Ne staat- LeDES Ende gefunden Father Laberge bega ıch Anfang
liche UÜberwachung der kirchlichen Liebestätigkeit und Februar mi1t Rückreisev1isum versehen nach dreil
die Anpassung der TeC  iıchen Lage der Diözesen ren ununterbrochener Arbeit 'L CII sechswöchigen

die Gesetze Erholungsaufenthalt SeCLNE eimat 11 USAÄA Als dort
Im NSCHIL. diese Unterredung gab 10 Warschau angekommen W ÄäT, te1llte die Sow jetbotscha: Washing-

Reutermeldung zufolge, bekannt daß das Zentral- LON iıhm ohne nga wWwe1lterer Gründe: NUur kurzerhand
kommitee der polnischen Bauernpartel die Auffassungen m17, das Rückreisev1isum, welches LRmM OoSskau
der Regilerung über die katholische Kirche billige Auch ausgehändigt WT, nachträglich IUT ungü erklärt WOTI-
1es i1st e1nNn Zug der polnischen Politik daß die egle- den Sel
[UNG sich VO.  > allen möglichen Seiten, besonders uch
durch

Die: Anwesenheit e1NeSs amerıkanıschen eelsorgers
„Spontane”, Massenkundgebungen polnischen Moskau WäaTr VO'  - der SOWJetregierung aus NLa des ADB-

Städtenmıit den ıchen orderungen un Protesten, kommens üuber dle Wiederaufnahme der diplomatischen
energischer altung aIspDOoINCI 1aßt eziehungen zwıschen USA und Jahre 1934

„Usservatore Romano (ST 49) Schrei „Im allgemei- gemehmigt worden! Im Dezember 1948 sollte ather La-
Nne.  -} beobachtet Man, daß die Lage Sıch N:  u WI1e berge aUuUS Gesundheitsrücksichten 'Urc e1N'enNn anderen
Ngarn entwickelt Das e1 seltens der Kırche Klage amerıkanischen Geistlichen Erseizt werden Der Ordens-
über zunehmende Schwierigkeiten der Erfüllung ihrer obere V OI Father Laberge eETklarie dazu Dass Visum für
ufgaben Versuche Verständigung, deren Miß- den, Nachfolger VO  z} Father Laberge 1Si noch nıcht erteilt
lingen der Kirche Z Last gelegt wIird daraufhin o1Ifi- worden Wäre ekann: TgeWESEN daß dem gegenwWarTtl-
zielle Anklage der Regierung e1l des Kle- YyeEN! Seelsorger die Rückreise gestattet werden

un die Forderung nach mMmschwung der wurde WäaTe ange WLESECNI worden D1S dahın auft SCULNCIHN

Haltung des Episkopats; die Behauptung, Man respek- Posten verbleiben
Lere die religiöse Freihelit un der 1nNnwels auf Cdie Da ather Laberge SICH 112 mernka 1n ausgesprochenPrivilegien des Klerus: das Versprechen, Nan WOoO die hat daß d1ie russischen eNOTden SECeINET Tätigkeit eNnT-
religiöse Erziehung auirec erhalten, aber unter der Be- gegengekommen 1ST s nıicht anzunehmen daß die
INgung, daß S1e VO  5 Lehrern ausgeübt wird die das Ver- nn  LEeTUNG des Rückreisevisums persönliche Gründe
trauen der Regierung aben:; Massenkundgebungen ZULE hart S1e 1sT vielmehr als 1Ne uswirkung der politischenUnterstützung der Regierung; Aufregung über das, Was pannungen zwıschen den belden: Ländern anzusehen,
Ma  S polıtischen Mi1ıßbrauch kırc  ıcher Einrichtungen UunN: deshalb 1St es un W.  rscheinlich, daß dier MoskauerTr
neNNT -OVON selbst dası ußsakrament nicht verschont Seelsorgeposten wıeder Desetzt werden kann. Nunme'hr
wird: dies 1ST die religiöse reiheit, W1e S1e VO  } der Re- verblexubt {[VUT noch E1 atholischer Priester 17 OSskau,
Yy1EIUNg garantiert und VO der hnerrschenden Partel - der französische Augustinerpater Johann I'homas
spektiert wird. A

Wie „Catholic era (1 49) m1ıtLte1l wendet sich die
staatliche Propaganda m1L besonderem Nachdruck die
Arbeiterschaft „Sle WI1SSEeN, daß der Trbeiter, wWenn

der Fabrik unter dem wachsamen Auge der kommu- 1€ Keligionsgesetze iM Bulgarien
nıstischen Direktoren un un  10Nare AT Kundgebung Die Neue Gesetzgebung 1Ur die Kirchen un Religions-antreten muß sich der chwache SE1INeEeT Lage un;: SEe1INeEeT gemeinschaiften Bulgarien erscheint kennzeichnendAbhängigkeit VO: Staa'te bestten bewußt ist  n un auifschlußreich für die die der eligion

volksdemokratischen aa zugeteilt wird daß
WIr S16 NAaC. dem Text! des Osservatore Romano) vollIl-

Ausrottung Litauen ständig wliedergeben (vgl uch 3060 dieses Heites) Das
Gjesetz IS! VO.  y Außenminister KolaroH der Nationalver-ber Litauen machte MSgrT Krupavicius, der Vorsitzende sammlung vorgelegt, VO.  — dieser bestätigt und 1des litauischen Befreiungskomitees, VOI CIN1YET eit auf Februar Geltungeiner Pressekonferenz il New OTIk Sehr traurige Mit-

Allen Bürgern der Bulgariıschen Volksrepublik wirdteilungen Die katholischen Kirchen sind oMHen, aber der
Jugend ist ormall verbo{ien, den CGijotiesdiens be- Freiheit des Gewissens und der Konfiession zugesichert

Die Konf{fessionen sind als religiöse Gemeinschaftensuchen, Uunıd Erwachsene, die Lun, werden als Feinde
des Staates bezeichnet ber 50 Prozent des Klerus S1N.d VO. Staat getrennt SE können den: Grenzen der Ver-

[AaSSUNg un der CGjesetze des Landes ihre religiösendeportiert der getiotet Den verbliehbenen Pfarrgemein-
den werden Steuern Höhe VO  5 120) 000 jährlich ıten irei vollziehen

Die rTthodoxe hulgarische Kirche i1st die überlieferteauferlegt und Wenn S1e N1C bezahlt werden können,
wiırd der Pfarrer 5abotage deportiert 1948 wurden Konfession des bulgarischen Olkes und mıt Se1NeT Ge-
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schichte verbunden und als olche kann s1e nach Form 18 Der Klerus die anderen Funktionäre, die V OI

Inhalt und e1s 1iNe demokratische Volkskirche S11 den Konfessionen abhängen, können, wenn S1Ee die Ge-
Keiner kann verfolgt der se1iNen Bürgerrechten und seize, die Sozlalordnung der die guten Siıtten verletzen

politischen Rechten beschrankt Cder VOIN der Ausübung der wenn 5 1E diıe demokrtatischen Einrichtungen
SC1INEeT ihm VO.  S den Gesetzen des Landes auferlegten des Staates arbeıten, die nN1C. VO.  5 ihrer erantwortung
Hichten entbunden werden aut rund der Tatsache, daß a  angen, auf Wunsch des Außenministeriums Va

dieser der I Konfess1ı1on der keiner olchen SOrisch VO  a} ihren unktionen entbunden der verab-
SCAH1IEede werden Die Suspension VO Dienst der Ver-gehört. Das gilt uch TUT die Priester der verschiedenen

Konfifessionen. abschiedung geschie unmıttelbar e die jeweilige
Leltung der Konfession, sobald diese dazu il Außen-ie Konfiessionen koöonnen sich bel ihrem OTganısa(tor1-

schen Aufbau un bel ihren ıten und unktionen nach mınısterium aufgefordert WITd Wiırd der kirchliche Be-
mte N1C VO  S der Leitung der Konfiession suspendiertihren EIQENEC Gesetzen, Dogmen un atuten M CHLEN), wird auft dem Verwaltungswege beseitigtWenNn diese Nn1CcC Widerspruch den Gesetzen, der

Sozlalordnung un den qgutien Sitten stehen Die Konfifessionen sammeln ınkünifite un! machen
Ausgaben gemä ihren EeIgeENECN Bilanzen, d1ıe s 1E autfSobald das Statut der Konfession (} Außenministe-
TUN: ıhrer atuten auistellen Im Notftfall kann der11U01 gebilligt 1sST betrachtet S1e sıch als anerkannt un
aa ihrem Unterhalt Beihilfe gewähren Die Kon-erwirbt die ualıta Juristischen Person Von dile-
Tessionen schicken ihre Bilanzen dem Minister des AÄAuße-SC Augenblick erwerben uch die okalen Zweige

der Konfession den Charakter juristischen Person 1  5 Z Begutachtung eIN Die Finanzgebarung der Kon-
fessionen untersteht der Kontrolle der Finanzorgane desDas Außenministerium 71e diese Anerkennung zurück

wenn die Tätigkeit Konfession die Gesetze, die Sstaates WIEe die ET offentlichen Organisationen des
StaatesSozlalordnung der die en Sıitten verleiz

Jede Konfifessilon kann mıt Erlaubnis des uben-Die Konfiessionen können TT ihre elgenen Beduüurinisse
Gebetshäuser WIie uch solche, denen S1Ee oMNfentlich mını]ısters mittlere un höhere Schulen ZUT Ausbildung
ihre 1ıten un unktionen vollziehen können bauen un: ihrer Priester eröffnen Die Erlaubnis Z.U. Studium

eröffnen; die Gottesdienste, die Prozesslonen Freien ausländischen höheren Schulen kann Nu VO Minister
des AÄAußeren erteilt werden Die Organisation un dieuntierstiehen den allgemeinen Gesetzen und den Verwal-

tungsbestimmungen. Programmes der Schulen Cder Kontessionen werden nach
besonderen VO Außenminister gebilligten egle-DDıie Konfessionen können IUr das N Land der für

ment geregelt.einzelne Reglonen Konzilıen, Konferenzen, Versammlun-
Jen un:' dergleichen einberufen:;: S1Ee I1NuUussen jedoch den Alle Organe der Koniessionen Siınd verpflichtet dem

Außenminister rechtzeitig ihre Botschaften, Instruktionenallgemeinen Gesetzen un ‚ Verwaltungsbestimmungen
entsprechen. und anderen: Veröffentlichungen V' O]  [ offentlicher eC'eU-

LUNg ZUT Begutachtung einNzureichen Der AußenministerJede Konfession hatt 17 gegenüber dem &a vVveran'i- kann die Verbreitung der Ausführung der Botschaften,wortliche Führungskörperschaft Hırtenbriefe un anderen Veröffentlichungen VO  S Ooffent-Im Statut jeder Konfession werden die leitenden und licher Bedeutung, welche den Gesetzen, der SOzlalord-reprasentalıven UOrgane un d die Art ihrer Wahl un HrT-
NENNUNG iestgelegt Der Klerus kannn S@1IMN Amt über- NUNGg der den guten Sıitten wldersprechen, zurück-

haltennehmen, verabschiedet der eNntseiz werden, WEenNnn hiler-
keine Einwendungen deıs Außenministeriums VOTI- 17 Die zentralen leitenden Körperschaften der Konfi{es-

liegen. S10NEeN INusSsen eım Außenministerium eingeiragen WEeI-

Der Klerus der Konfessionen, die kanonische Beziehun- den, waäahrend die Oörtlichen leiıtenden UOrgane bei den
Yyen ZU. Ausland unterhalten, kann kein Amt antreten, okalen Volksräten mıit ngabe der Namen aller leiten-
ehe VO Außenministerium gebilligt WOTden 151 Beım den Mitglieder registriert werden mussen.
Amtsantrı eistet der Klerus WIeEe auch C1e übrıgen An- Zwischen den Konfessionen einerTseEItsS den.
gestellten der Konfession den E1d un das felerliche Ver- Organen dies Staates: und der Reglerung andererselts
sprechen gegenuüber der Bulgarıschen V olksrepublik WI1e uch den ofiNziellen en der einzelnen Koni{es-

Der Klerus WI1Ie uch die Beamten jJeder Konfiession SLONeN und 1hren Berichten: ıst die: offizielle Sprache
können 1Ur adus ehrenhaften un moralisch einwand- Bulgarisch; ihren Beziehungen den Gläubigen un

bei ihren ıten un! unktionen können S] sich uchIreien Personen bulgarischer Staatsangehörigkeit be-
stehen, die n1ıc der des Strafgesetzbuches fest- anderer Sprachen bedienen

gelegten Rechte verlustig S1Nd. Die Nennung des Namens der höchsten Staatsautor1-
11 Die einzelnen Kon{iessionen können TÜr ihren Klerus tat der lıhrer UOrgane VO  5 seltien der Konfessionen wäh-
Uniformen anwenden, deren Iragen außerhalb der ıten rend der verschliedenen religiösen unktionen 1Tie

der Felerlichkeiten kann vorher VO uben-un rel1g1ösen unktionen Nn1ıC obligatorisch 1st
m1ınısier gebilligten Form geschehen172 Die Konfiessionen können Übereinstimmung mı1T

iıhren anonNnes UN Dogmen Diszıplimarräte IUr ihren 20 Die Konfifessilionen teilen dem Außenministerium ihre
Klerus un die übrıgen kirchlichen un  1l0ONaTre eE1N- Denominationen, symbolischen Zeichen und Stempel de-
i1chten, deren Aufibau un Verfahrensordnung den T[&  5 sS1e sich bedienen, mıL
Statuten der Koniession festgelegt werden Die Veli- 21 Die Bildung VO.  n Vereinen un! UOrganısationen mıL
hängten Disziplinarstrafen s1in.d nicht1ig, wenn S1e den religiösem der moralischem WEeC die Druck-
Gesetzen der Sozlalordnung er dien guten S1ıtten w1ıder- legung VO. Schriften ZUT religiösen Kultur ınterstehen
Sprechen den allgemeinen CGjesetzen un den Verwaltungsbestim-
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MUNgEN. Die ETZIENUNG und Organisation der Kinder und Tat der auf irgendeine andere Weise wird mıl Gefäng-
[I115 unı ELITNCT Geldbuße DI1S 000 Lewa bestraftder Jugend geschieht untier besonderer Fürsorge des

Staates un leg außerhalb des Wirkungskreises der 29 Wer mıt Gewalt oder Drohung die Bürger und die
Konfessionen un ihrer un  1o0Nare anerkannten Konfessionen daran hindert ireı iıhren lau-
D Die Konfessionen können keine Hospitäler Waisen- ben bekennen der ihre ıten un religiösen Funk-
hauser un andere annlıche Einrichtungen erofinen Die LLoNen vollziehen, WenNnn S1e m1T diesen N1IC die Ge-

Augenblick des Inkrafttretens des Gesetzes schon seize, die Sozlalordnung der die Sıtten verletzen,
bestehenden Einrichtungen der Konfessionen gehen WI1ITrd mı1L efängnis D1S Jahr estira 1eselbe
die and des Ministeriums Tüur oMfentliches CGjesun:  eits- Strafe ol uch die, die auf die gleiche Weise jemanden

der des Ministeriums TUr Tbeıit und sozlale FUÜT- ZWINGEN, den ıten un religiösen Funktionen irgend-
Konfession teilzuneq über, un iıhre beweglichen Güter werden i1gen-

tum des Staates Wer politische Organisationen au{ti relig1iöser Basıs
Den Besitzern dieser uler wird 111e gerechte Entschä- auTiz1le oder Welr LO Wort Presse Laft oder iIrgend-
d1gung gegeben, die VO  5 VO Außenministerium anderen Weise sıch der Kirche der eligion Z

eingesetzten Kommission festgesetzt wird diese SEeTIZz Propaganda die demokratische Autorıitat un: iNre
sich aus Vertreter des Außenminister1ums, aßnahmen bedient WITrd m1T efängni1s estira WEeNn

Vertreter des Finanzministerilums un Vertreter N1C. R1TUVCT anderen ScChwerTerTen Strafie unterstehrt
des V olksrateıs d'es VEeTTLELS SICH die Güter befinden, 31 Fuür die Nichterfüllung der Vorschrififten des VOI-

Die Entscheidie der KOomm1ssl1on unterstehen liegenden Gesetzes wIird der C  \  1ge, unabhänglg VO  5

der Strafe nach anderen Gesetzen, mıiıtder Berufung beım Provinzlalgericht d'essen Entscheld
eENdgUult1g 15 b1ıs 10 000 Lewa esira. dle MS Entscheld des

Außenministers verhängt w1rd egen den. Entsche1dZ Die leitenden UOrgane der Kon{ifessionen ihre
kannn erufung eingelegt werden gemä. den Bestimmun-Priıester können die Gläubigen unter keinem Vorwand
gen des uC O, Kap des Gesetzes Detreflis des rali-

VO  } den religiösen 1ılten WI1e den Sakramenten Begräb-
11Ss un ähnlichem ausschließen verifahrens.

37 Alle Fragen des materlellen Unterhalts der
24 Die Konfessionen können Beziehungen Konies- internen Selbstverwaltung un Leıitung der verschiede-
S10ONen der offiziellen Persönlichkeiten, die ihren S1tz 18133  > Konfessionen, SOWEeIlT S51 WLn das vorliegende (Z@e-
der Standor außerhall dier ‚.renzen ClEeIS Landes aDen, SE.TZ geregelt werden werden einzelnen! UTNC die
1U nach vorher1ıgem Entscheid des Außenministers besonderen atuten jeder Konfession geregelt Diese
terhalten Statut: werden VO  w} den Leitern der einzelnen Konies-
D Die Konfessionen der deren Unterabteilungen (Or: S1ONEeN Übereinstimmung m1L den (Gjesetzen der Repu-
den  / Kongregationen, M1sstonen d1ie LNTEeN: S1tz blık ausgearbeitet un: ZUT Billigung dem Außenministe-
Ausland aben, können LT der Bulgarischen Volksrepu- T11UM vorgelegt innerhal Zeitraums XO  5 TEel Mo-
blik keine CeIgeNEN Unterabteilungen eröffnen. Die MIiS- naten VO'  3 dem Tag d. dem QAas vorliegende Gesetz
5S10N€N), rden, W ohltätigkeitseinrichtungen un ändere Geltung I9
Einrichtungen, die Augenblick des Inkrafttretens des Wenn die ZULTI Billigung vorgelegten atiuten Bestimmun-
vorliegenden CGiesetzes estehen, werden innerhal gen enthalten, die den Gesetzen, der omffentlichen Ord-
onats VO  3 dem Inkrafittreten geschlossen HNUNd un den gutien Sitten des Landes widersprechen,
Die ulier der Unterabteilungen rden, Missionen Wohl- kann der Außenminister deren Abschaffung ordern

tatıgkeitseinrıiıchtungen die gemäa dem vorher- Sollte die Konfesslon SICH dieser Forderung nıcht uügen,
kann der Außenminister die Billigung des Statutsgehenden Paragraphen geschlossen werden, gehen

1Ne gerechte Entschädigung Staatseigentum üÜüber DIie VEIWEICELNN
3 Im Zeitraum onats ach Inkraifittreten desohe der Entschädigung wird gemä dem Verlahren des

des vorliegenden Gesetzes iestgesetzt vorliegenden Gesetzes INUSSEeN die iüuhrenden Zentral-
Organe er Konfifessionen dem Außenminister Listen mıl

Die Konfessionen können materielle und (je-
den Namen 1hrer rel1g1ösen Vertreter und Priester

chenke VO. Ausland 1Ur nach vorheriger Autorisie- Dienst einreichen Diese können lhre Posten enalien
rFung ME den Außenminister empfangen der antreten, WEl keine Einwände VO  ; seıten des
D# Die Kon{fessionen, die Besitz Ausland en WEeIl- Außenministers nlergegen bestehen Die Einwände können
den eım SC VO  a} Verträgen betreffs dieses Be- sich ıchten Priester die den Anforderungen des
SULZES V'O. Außenmıinister der Bulgarıischen Volksrepu- vorliegenden Gesetzes N1LC entsprechen.
blik veriretiten Dieser verteidigt uch Qie religiösen In- Das vorliegende Gesetz annulliert alle esetze, atu-
teressen der bulgarischen Bürger 11 Ausland ten, Regeln un Organisationen un dergleichen, die ihm

Jede Haßpredigt auft relig1öser Basıs Wort Presse, widersprechen
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